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Was die Aufsichtspflicht angeht, so geht es darum, dass sich das Kind zum einen beaufsichtigt
fühlt (sic!) und zum anderen um konkrete Gefahrenabwehr, aber auch das Befolgen von
konkreten Anweisungen.

Wenn ein Kind ganz konkret meine Anweisungen im Raum zu bleiben missachtet, ist dies
zunächst einmal ein klares Fehlverhalten des Kindes. Wenn es sich dann noch bewusst aus
meinem Aufsichtsbereich entfernt, ist die mir übertragene Aufsichtspflicht nicht mehr in dem
gewohnten Maß durchführbar. Ein Kind, das z.B. auf dem Weg zur Toilette woanders abbiegt
und sich dort aus welchem Grund auch immer verletzt, kann mit nicht als mangelnde Aufsicht
angelastet werden, weil es konkrete Absprachen und Vertrauen verletzt hat.
Ein völlig unberechenbares Kind ist unter solchen Umständen in einer solchen Situation nicht
mehr beschulbar, weil ich so meinen Pflichten ALLEN Schülern gegenüber nicht mehr
nachkommen kann. Ich würde es in diesem Fall mit zwei Mitschülern ins Sekretariat schicken
und es abholen lassen. (Alles schon so erfolgt...)

Wenn ein Kind bewusst wegläuft und den Anweisungen der Lehrkraft nicht folgt - hier also der
Verbleib im Aufsichtsbereich der Lehrkraft - endet die Aufsichtspflicht.

Gruß
Bolzbold
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